
iNWffi
r frufl<räom firnm
Bezirksnmt der

|  ^  - - l ^ - L - . , , , - + ^ + ^ - l r
L d  I  r u c : l  l d  u  l - J  I  i '  I  d  ( l  I

Mitte

An den
Bezirksbü rgermeister
im Stadtbezirk Mitte
Michael  Sandow o.V. i .A . .

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Anfrage gem S 14 iVm S 32 der Geschäftsordnung des Rates
der Landeshauptstadt Hannover
in die nächste Sitzung des Bezirksrates
Beteil igung des Bezirksrats bei Grundstücksverkäufen

In den letzten Jahren wurden zahlreiche im Stadtbezirk Mitte gelegene Grundstücke, die im
Eigentum der Landeshauptstadt Hannover, der GBH bzw. der ZYK standen, an Investoren
verkauft  Nach S 58 Abs l  Nr 14 NKomVG ist  der Rat zuständig für die Entscheidung über
die Frage des Ob und des Wie der Veräußerung von Grundvermögen, wozu der Bezirksrat
Mitte nach S 94 Abs.1 Satz 2 Nr 5 NKomVG im Vorfeld anzuhören ist

In mehreren Fällen sind nach Abschluss von Architekturuyettbewerben bereits Ausstellungen
in der Bauveruualtung über bestimmte Bauvorhaben durchgefuhrt worden, ohne dass die
polit ischen Gremien überhaupt die kommunalverfassungsrechtl ich erforderl iche
Entscheidung über das Ob einer konkreten Veräußerung vorab getroffen haben (Beispiel.
G ru nd stü ck Seel h o rststr aße lZeppe I i n stra ße) .

Eine ledigl ich im Rahmen der Beantwortung einer Anfrage vorgenommene schl ichte
Ankündigung der Absicht,  e in konkretes Grundstück zu verkaufen, reicht zur Einhaltung des
Anhörungserfordernisses des Bezirksrates nach S 94 Abs.1 NKomVG nicht aus (vgl. Antwort
zur  Drucksache 15-075112013 F1) .

Von daher sol l te die pol i t ische Entscheidung des , ,Ob" und des , ,Wie" am Anfang und nicht
am Ende entsprechender Verfahren stehen, uff i den polit ischen Gremien ggf auch die
Mogl ichkei t  zur Einf lussnahme auf die Ausschreibungsinhalte zu sichern.

Die Regelungen des $ 94 NKomVG und des $ 58 NKomVG umfassen auch Grundstücke der
GBH und der ZVK.

Pl5Hglt&Iv,&.'s
Hannover,  30.03.201 5

.r'i
:äi
liiil

Harrnover t i ' l ]
iiii,i,,il



Vor diesem Hintergrund fragen wir die Stadtveruvaltung der Landeshauptstadt Hannover:

1. lnwieweit werden zukünftig die Vorgaben des NKomVG hinsichtl ich der vorherigen
Beteil igung des Bezirksrates und des Rates über das Ob und Wie von
Grundstücksveräußerungen eingehalten?

2. Welches polit ische Gremium hat dem Verkauf des Grundstücks
Seelhorststraße/Zeppelinstraße sowie der Ausschreibung zur Schaffung von
Wohnraum (ohne Vorgaben hinsichtl ich von Sozialwohnungen und Belegrechten)
zugestimmt und wie sieht der Text der vollständigen Ausschreibung aus?

3. Inwieweit werden die zuständigen polit ischen Gremien noch beteil igt und welche
Möglichkeiten hat der Bezirksrat bzw. der Rat, die Einhaltung der Regelungen des
NKomVG durch Dritte überprüfen zu lassen?
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Hulya G!_ilt
Fraktionsvorsitzende


